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In jedem Falle die Leistungen der Arbeitsagentur in Anspruch nehmen, sofern man natürlich
welche erworben hat.

Die KV ist für diese Überbrückungszeit geklärt, selbst zum Leben kommen ein paar (hundert)
Euros heraus, und in der gesetzlichen RV hat man auch keine Lücke - es läppert sich eben
zusammen...
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